
       
        

 

            
          

           
           

           
   

 

        
          

       

      

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 
VwVBU: Anhang 1: Umweltschutzanforderungen bei der Beschaffung (Leistungsblätter) 

5.  Vergabe  der  Verwertung  von  Abfällen   

Hinweis für Auftraggeber: Das Land Berlin verfolgt eine Zero Waste Strategie. Durch Wiederver-
wendung und Recycling sollen ökologische Stoffkreisläufe geschlossen und dadurch relevante 
Umweltentlastungen erzielt werden. In diesem Kontext kommt der konsequenten Umsetzung der 
Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung eine hohe Bedeutung zu. Bei der Vergabe der Verwer-
tung von Abfällen ist auf eine umfassende Umsetzung der Regelungen der Gewerbeabfallver-
ordnung zu achten 

Unter Berücksichtigung der Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt (VwVBU) 
werden im Folgenden für die verschiedenen Verfahren der Abfallentsorgung verbindliche 
Umweltschutzanforderungen für die Erstellung der Leistungsbeschreibung aufgeführt: 

5.1  Verwertung  von  gemischten  gewerblichen  Siedlungsabfällen  CPV  900  

Zur  Stärkung  der  stofflichen  Verwertung  ist  die  unmittelbare  Verbrennung  dieser  Gemische  un-
zulässig.  

1.  Diese  gemischten  Abfälle  sind  Vorbehandlungsanlagen  zuzuführen,  die  mindestens  20  Pro-
zent  stofflich  verwertbare  Sortierfraktionen  sowie  im  Weiteren  hochwertige,  schadstoffarme  
und  heizwertreiche  Ersatzbrennstoffe  erzeugen.  

2.  Die  Ersatzbrennstoffe  sind  mit  einem  Energienutzungsgrad  von  mindestens  60%  energe-
tisch  zu  verwerten.  Der  Energienutzungsgrad  ist  durch  eine  Energiebilanz  zu  dokumentie-
ren.  Bei  einer  Mitverbrennung  in  Kraft- oder  Zementwerken  ist  der  Nachweis  des  Verbleibs  
ausreichend.   

3.  Die  stoffliche  und  energetische  Verwertung  der  Abfallarten  ist  in  einem  Stoffflussdiagramm  
(Art,  Menge  und  Verbleib)  im  Angebot  zu  dokumentieren.  

4.  Der  Auftragnehmer  hat  als  Nachweis  für  die  Einhaltung  der  Punkte  1  –  3  jährlich  bis  zum  
1.4.  eines  Kalenderjahres  für  das  vorangegangene  Kalenderjahr  einen  Bericht  über  Art,  
Menge  und  Verbleib  der  Abfallarten  (einschließlich  der  Adresse  der  Verwertungsanlagen)  
sowie  über  Menge  und  Art  der  erzeugten  Energie  (Strom  und  /  oder  Wärme)  vorzulegen.  

5.2 Verwertung von Straßenkehricht CPV 900 

1.  Der  anfallende  Straßenkehricht  ist  einer  effizienten  Aufbereitung  mit  Schadstoff- und  Orga-
nikseparierung  zuzuführen.  

2.  Die  schadlose  Verwertung  des  mineralischen  Anteils  ist  gemäß  §  12  Bundes-Bodenschutz- 
und  Altlastenverordnung  (BBodSchV)  und  der  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft  Abfall  
(LAGA)-Mitteilung  „Anforderungen  an  die  stoffliche  Verwertung  von  mineralischen  Abfällen  
–  Technische  Regeln  –“  (Mitteilung  der  Länderarbeitsgemeinschaft  Abfall  Nr.  20)  oder  nach  
§§  14  bis  17  der  Deponieverordnung  zu  gewährleisten.  

3.  Die  separierte  organikhaltige  Fraktion  aus  dem  Straßenkehricht  ist  ggf.  nach  weiterer  Aufbe-
reitung  mit  einem  Energienutzungsgrad  von  mindestens  60%  zu  verwerten.  Der  Energienut-
zungsgrad  ist  durch  eine  Energiebilanz  zu  dokumentieren.  Bei  einer  Mitverbrennung  in  
Kraft- oder  Zementwerken  ist  der  Nachweis  des  Verbleibs  ausreichend.  

4.  Die  stoffliche  und  energetische  Verwertung  der  Abfallarten  ist  in  einem  Stoffflussdiagramm  
(Art,  Menge  und  Verbleib)  im  Angebot  zu  dokumentieren.   
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5.  Der  Auftragnehmer  hat  als  Nachweis  für  die  Einhaltung  der  Punkte  1  –4  jährlich  bis  zum  
1.4.  eines  Kalenderjahres  für  das  vorangegangene  Kalenderjahr  einen  Bericht  über  Art,  
Menge  und  Verbleib  der  Abfallarten  (einschließlich  der  Adresse  der  Verwertungsanlagen)  
vorzulegen.  

5.3 Verwertung von Holzabfällen CPV 034 

1.  Altholz  ist  über  energieeffiziente  Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen  mit  einem  Gesamtnut-
zungsgrad  der  im  Brennstoff  enthaltenen  Energie  von  mindestens  60%  oder  über  energieef-
fiziente  Kraftwerke  mit  einem  Nettostromwirkungsgrad  von  mindestens  35%  zu  verwerten.  

2.  Die  energetische  Verwertung  ist  in  einem  Stoffflussdiagramm  (Art,  Menge  und  Verbleib)  im  
Angebot  zu  dokumentieren.  

3.  Der  Auftragnehmer  hat  als  Nachweis  für  die  Einhaltung  der  Punkte  1  –  2  jährlich  bis  zum  
1.4.  eines  Kalenderjahres  für  das  vorangegangene  Kalenderjahr  einen  Bericht  über  Art,  
Menge  und  Verbleib  der  Abfallarten  (einschließlich  der  Adresse  der  Verwertungsanlagen)  
sowie  über  Menge  und  Art  der  der  erzeugten  Energie  (Strom  und  /  oder  Wärme)  vorzule-
gen.  

5.4 Verwertung von Aschen aus Verbrennungsanlagen CPV 440 

Hinweis  für  Auftraggeber:  Im  Vorfeld  einer  Ausschreibung  zur  Entsorgung  von  Klärschlamm- 
aschen  ist  unter  Berücksichtigung  der  Anforderungen  von  §  7  des  Berliner  Ausschreibungs- und  
Vergabegesetzes  sowie  der  Verwaltungsvorschrift  Beschaffung  und  Umwelt  zunächst  zu  prüfen,  
ob  die  anfallenden  Aschen  aus  der  Monoverbrennung  von  Klärschlämmen  in  marktgängigen  
und  geeigneten  Phosphat-Recyclingverfahren  verwertet  werden  können.  Bei  einem  positiven  Er-
gebnis  ist  die  vollständige  Nutzung  dieses  hochwertigen  Verwertungsverfahrens  als  Mindestkrite-
rium  in  den  Ausschreibungsunterlagen  aufzunehmen.  Die  Prüfungsergebnisse  sind  nachvollzieh-
bar  zu  dokumentieren  und  der  für  den  Umweltschutz  zuständigen  Senatsverwaltung  schriftlich  
vorzulegen.  

1.  Sofern  die  Schadstoffgehalte  unterhalb  Z2  der  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft  Abfall  
(LAGA)-Mitteilung  "Anforderungen  an  die  stoffliche  Verwertung  von  mineralischen  Abfällen  - 
Technische  Regeln  -"  (Mitteilung  der  Länderarbeitsgemeinschaft  Abfall  Nr.  20)  liegen,  sind  
die  anfallenden  Aschen  einer  schadlosen  und  ordnungsgemäßen  Verwertung  zuzuführen.   

2.  Die  stoffliche  Verwertung  ist  in  einem  Stoffflussdiagramm  (Art,  Menge  und  Verbleib)  zu  do-
kumentieren.  

  

5.5 Verwertung von Sperrmüll CPV 900 

1.  Bei  der  Sperrmüllaufbereitung  sind  enthaltene  Metalle  abzutrennen.  Diese  sind  in  Eisen- 
und  Nichteisenmetalle  aufzutrennen  und  entsprechenden  Verwertungsanlagen  zuzuführen.  

2.  Die  aus  dem  Sperrmüll  erzeugte  EBS-Fraktion  ist  mit  einem  Energienutzungsgrad  von  min-
destens  60%  energetisch  zu  verwerten.  Der  Energienutzungsgrad  ist  durch  eine  Energiebi-
lanz  zu  dokumentieren.  Bei  einer  Mitverbrennung  in  Kraft- oder  Zementwerken  ist  der  Nach-
weis  des  Verbleibs  ausreichend.  

3.  Im  Angebot  ist  die  stoffliche  und  energetische  Verwertung  der  Abfallarten  ist  in  einem  
Stoffflussdiagramm  (Art,  Menge  und  Verbleib)  anzugeben.   
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4.  Der  Auftragnehmer  hat  als  Nachweis  für  die  Einhaltung  der  Punkte  1  –  3  jährlich  bis  zum  
1.4.  eines  Kalenderjahres  für  das  vorangegangene  Kalenderjahr  einen  Bericht  über  Art,  
Menge  und  Verbleib  der  Abfallarten  (einschließlich  der  Adresse  der  Verwertungsanlagen)  
vorzulegen.  

5.6  Verwertung  von  Altreifen  CPV  196  

1.  Die  energetische  Verwertung  von  Altreifen  ist  nicht  zulässig.  

2.  Nicht  wiederverwendbare  Altreifen  (Profiltiefe  <  1,6  mm;  unregelmäßige  Abriebspuren  oder  
andere  mechanische  Schäden,  mehrfach  ineinander  verschachtelte  Reifen)  sind  einer  hoch-
wertigen  stofflichen  Verwertung  zuzuführen,  bei  der  hochwertiges  Gummigranulat  erzeugt  
wird,  das  zur  Substitution  von  synthetischen  oder  thermoplastischen  Polymeren  eingesetzt  
wird.  

3.  Die  stoffliche  Verwertung  ist  in  einem  Stoffflussdiagramm  (Art,  Menge  und  Verbleib)  im  An-
gebot  zu  dokumentieren.  Es  ist  auch  ein  Verwertungsnachweis  des  Verwerters  für  den  o.g.  
Einsatz  der  erzeugten  Gummigranulate  vorzulegen.  

4.  Der  Auftragnehmer  hat  als  Nachweis  für  die  Einhaltung  der  Punkte  1  –  3  jährlich  bis  zum  
1.4.  eines  Kalenderjahres  für  das  vorangegangene  Kalenderjahr  einen  Bericht  über  Art,  
Menge  und  Verbleib  der  Abfallarten  (einschließlich  der  Adresse  der  Verwertungsanlagen)  
vorzulegen.  

5.7 Abfallmanagement / Müllschleusen zur Verminderung von Hausmüll CPV 900 

Hinweis  für  Auftraggeber:  Ziel  des  Abfallmanagements  ist  es,  eine  den  gesetzlichen  Anforderun-
gen  entsprechende  ordnungsgemäße  und  schadlose  Entsorgung  zu  gewährleisten,  die  Kosten  
für  die  Abfallentsorgung  zu  minimieren  sowie  die  Verantwortlichkeit  für  die  ordnungsgemäße  Ab-
fallentsorgung  der  Mieter  durch  kontinuierliche  Aufklärung  und  Information  zu  steigern.  Durch  
die  Einführung  eines  Abfallmanagements  oder  eines  Müllschleusensystems  soll  das  spezifische  
mittlere  Restmüllbehältervolumen  pro  Einheit  gesenkt  und  die  Menge  der  getrennt  erfassten  
Wertstoffe  deutlich  gesteigert  werden.  

Beim  konventionellen  Abfallmanagement  hat  der  Auftragnehmer  folgende  Pflichten  zu  erfüllen:  

1.  Durch  die  Einführung  eines  Abfallmanagements  für  Papier,  Verpackungen/Wertstoffe,  Bio-
abfall,  Glas  und  Restmüll  ist  zu  gewährleisten,  dass  das  spezifische  mittlere  Restmüllbehäl-
tervolumen  pro  Einheit  unter  60  Liter  pro  Woche  liegt.  

2.  Die  erforderliche  Behälterkonfiguration  für  die  Abfallarten  Papier,  Verpackungen/Wertstoffe,  
Bioabfall,  Weiß-Glas,  Bunt-Glas  sowie  Restmüll  an  den  Müllstandplätzen  ist  sicherzustellen.  
Zudem  sind  entsprechende  Aushänge  (z.B.  Trennanleitungen,  Infoanschreiben)  u.a.  in  
Hausfluren  vorzunehmen.   

3.  Die  Kontrolle  der  Behälter  für  Papier,  Verpackungen/Wertstoffe,  Bioabfall,  Glas  und  Rest-
müll  auf  „Fehlbefüllungen“  erfolgt  bedarfsgerecht  mindestens  drei- bis  sechsmal  wöchent-
lich.  Es  ist  zu  gewährleisten,  dass  die  jeweiligen  Behälter  spätestens  bis  zum  Abholungster-
min  so  sortiert  sind,  dass  sich  weitestgehend  keine  Fehlwürfe  mehr  in  ihnen  befinden.  

4.  Es  erfolgt,  soweit  nach  den  abfall- und  arbeitsschutzrechtlichen  Bestimmungen  möglich,  
eine  Nachsortierung  der  Restabfall- sowie  Wertstofffraktionen.   

5.  Es  ist  sicherzustellen,  dass  die  Abfallbehälter  der  jeweiligen  Liegenschaften  einer  regelmä-
ßigen  und  ordnungsgemäßen  Abholung  zur  Entsorgung  zugeführt  werden.  
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6.  Die  Standplätze  der  Abfallgefäße  sind  bedarfsgerecht  besenrein  zu  reinigen,  sofern  keine  
witterungsbedingten  Einschränkungen  vorliegen.  Verunreinigungen  am  Müllstandplatz  
durch  Müllbeistellungen  sind  bei  jeder  Bewirtschaftungsanfahrt  in  die  vorhandenen  Müllge-
fäße  zu  verbringen.   

7.  Die  Betreuungs- und  Nachsortierleistung  der  Liegenschaftsbetreuer  findet  ausschließlich  
vor  Ort  statt.  

8.  Mechanisches  Verdichten  ist  nicht  gestattet.   

9.  Die  Mieter  werden  hinsichtlich  der  korrekten  Getrenntsammlung  beraten.  Dies  erfolgt  mög-
lichst  in  Form  einer  haushaltsnahen  persönlichen  Beratung  und  in  schriftlicher  Form  über  
mehrsprachige  Aushänge  in  den  betroffenen  Objekten  sowie  über  mehrsprachige  Flyer.  

10.  Von  Montag  bis  Freitag  in  der  Zeit  von  8  Uhr  bis  17  Uhr  ist  eine  telefonische  Erreichbarkeit  
sicherzustellen.  Die  Aufgabe  der  Hotline  ist  es,  Beschwerden  aufzunehmen  und  kurzfristig  
für  deren  Abhilfe  zu  sorgen.  Die  Hotline  ist  kostenfrei  für  die  Mieter.  

11.  Bei  angekündigten  Mieterversammlungen,  in  denen  das  Thema  Abfallentsorgung  und  Ge-
bühreneinsparung  angesprochen  werden  soll,  ist  ein  fachkundiger  Berater  u.a.  zur  Beant-
wortung  von  abfallwirtschaftlichen  Fragen  zur  Verfügung  zu  stellen.  

12.  Der  Auftragnehmer  hat  als  Nachweis  für  die  Einhaltung  der  Punkte  1  –  11  jährlich  bis  zum  
1.4.  eines  Kalenderjahres  für  das  vorangegangene  Kalenderjahr  einen  Abfallbericht  vorzule-
gen.  In  diesem  Bericht  werden  erreichte  Ergebnisse  im  Bereich  der  Volumen- und  Kostenre-
duktion  pro  Wirtschaftseinheit  quantifiziert  und  ggf.  Veränderungen  im  Entsorgungsverhal-
ten  der  Mieter  beschrieben.   

13.  Es  ist  nachzuweisen,  dass  die  Liegenschaftsbetreuer  ausführliche  Schulungen  in  folgenden  
Bereichen  erhalten  haben:  

a.  Korrekte  Abfalltrennung  
b.  Standplatzkontrolle  
c.  Bewertung  des  Abfalltrennverhaltens  
d.  Feststellung  von  Einsparpotenzialen  
e.  Stoffstrommanagement  
f.  Standplatzlogistik  
g.  Mieterberatung  
h.  Arbeitssicherheit  

Ergänzende Anforderungen an ein Müllschleusensystem kombiniert mit einer Abfallmanage-
mentdienstleistung: 

1.  Durch  die  Einführung  eines  Müllschleusensystems  ist  zu  gewährleisten,  dass  das  spezifi-
sche  mittlere  Restmüllbehältervolumen  pro  Einheit  unter  40  Liter  pro  Woche  liegt.  

2.  Zur  verbrauchsabhängigen  Erfassung  der  Abfallmengen  sind  an  mit  dem  Auftraggeber  ab-
gestimmten  Standplätzen  identgesteuerte  Müllmengenerfassungsanlagen,  sog.  Müllschleu-
sen,  aufzustellen.  

3.  Es  ist  eine  verbrauchsabhängige  und  damit  verursachergerechte  Zuordnung  der  angefalle-
nen  Abfallmengen  vorzunehmen.  Die  Mieter  sind  in  die  Benutzung  der  identgesteuerten  
Müllschleuse  einzuweisen  und  mit  den  entsprechenden  Zugangstranspondern  auszustatten.  
Dabei  hat  insbesondere  bei  Mieterwechsel  eine  Erstberatung  bzw.  Erstausstattung  zu  erfol-
gen.   
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4.  Die  Funktionsfähigkeit  der  Müllschleusen  ist  im  Rahmen  regelmäßiger  Kontrollen  und  War-
tungen  sicherzustellen.  

5.  Die  notwendige  Betreuungsintensität  der  Müllschleusenstandplätze  beträgt  mindestens  vier  
Anfahrten  pro  Woche.  

6.  Alle  Haushalte  sind  mindestens  einmal  pro  Jahr  schriftlich  oder  elektronisch  über  ihre  indivi-
duellen  Schüttmengen  zu  informieren.  Null- und  Vielschütter  sind  darüber  hinaus  hinsicht-
lich  einer  geordneten  Entsorgung  bzw.  der  Konsequenzen  ihres  Nutzungsverhaltens  zu  in-
formieren.  

7.  Alle  Veränderungen  im  „Transponderbestand“  der  Schleusenprojekte  als  Basis  der  Erstel-
lung  der  Betriebskostenabrechnung  für  die  Abfallentsorgung  sind  regelmäßig  zu  überprüfen.   

8.  Für  jede  einzelne  Mietpartei  ist  eine  Abrechnung  der  Abfallentsorgungskosten  nach  einem  
mit  dem  Auftraggeber  zu  vereinbarenden  Aufteilungsschlüssel  zu  erstellen.   

9.  Die  Abrechnung  ist  als  „Einzelabrechnung  - Abfallentsorgung“  als  Anlage  zur  Betriebskos-
tenabrechnung  der  Mieter  zu  übermitteln.  Für  die  Überführung  in  das  Datenverarbeitungs-
system  des  Auftraggebers  ist  die  Abrechnung  schnittstellengerecht  in  elektronischer  Form  
zur  Verfügung  zu  stellen.  

5 


